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TI.10'l1{2der Beilagen zu den Stenograp'hischen Protokollen 

des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

äer Abgeoräneten Madeleine Petrovic und freundInnen 

an den Bundesm1nis~er für ~~st~2 

7b<l5921 

be~reffend die Handhabung des § 22~ StGB durch die 
StaatsanwaLtschaften 

Wie .in den "ergangenen Monatil:1ln auch aus d®n Meöien ·zu 
erfahren wa~D mehren sich in l~~zter Zeit Xn1tiativen 
sowohl ~on ~rivatpersonen als auch von Vere~nen gegen 
tierquälerieche ~ierhaltung. So wurden etwa die 
Verantwor~11ehen der beiden g~ößten österreichischen 
Schweinemastbetriebe wegen des Verdachtes des Vergehens 
nach § 222 5tGB bei der ~ustänQl1gen staatsanwal tscha:ft 
Korneuburg ange~eigt, welche heide Anzeigen mit der 
Begründung zu~ücklegte, "daß bei der gegebenen Form der 
TierhaJ. tung den Tieren körperliche Qualen Uberhaupt n.icht 
zugefügt werden und ihr Wohlbefinden nu~ soweit 
eingeschränkt wird, als dies für die in ganz Europa 
anerkannte Tierhaltung unbedingt erforderlich ist, sodaS 
der Tatbestand des § 222 StOB nicht erfüllt ist". Dies 
Obwohl durch ein veterinärmedizinisches GutaChten wie auch 
durch zahlreiche in diesen Schweinemastbetrieben 
aufgenommene Fotos die für dis Tiere qualvollen Bedingungen 
hinreichend bewiesen warenD 

Des weitaren wurde ein lIli@d@x-öst;errej,chisch~r Bauer und 
Viehmäster bei der zuständigen S~aatsanw~ltschaft Krems 
angeze1g~. da er mehreren ~älbern die Hörne~ abbrannte, die 
Schwänze kupierte und überdies Kalber zwei Landwirten zur 
Mast überließ, obwohl er wußte, daß diese Landwirte 

. aufgrund ihrer Alkoholabhängigkeit nicht imstande waren, 
den Tieren die notwendige Pflege angedeihen zu lassen, was 
denn auch dazu führte, daß 21 llU.l1lde~ wegen Mangels an 
NahX"ung und Wassex- verende1:en (siehe "Kurier" und "Täglich 
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Alles" vom 21.201993 ua). Auch Q!!ese Anzeige w\Ag'de von der 
Staatsanwal~schaft Krems an der Donau ~urückgelegtp da 
"keine genügenden Gründe getundeln (werden konnten). gegen 
den Angezeigten ein Strafver~ahX'en ~u veranlassen." 

Des weiteren wurden die Ve~antwQr~l:l.chen ~weier großer 
GeflUgelhofbetreibergesellschaften bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt, da von ihnen 
auf engstem Raume und un~er für die Tiere widrigsten 
Bedingungen im einen Fall 1600000, im anderen Fall 200.000 
Legehühner gehalten werden 0 Auch diese bei den Anzeigen 
wurden von der Staatsanwal tschaft Ried im Innkre:i.s 
zuruckgelegt, obwohl die Er~üllung ~umindest der objektiven 
Tatbestandsmerkmale des § 222 StGB durch eine 
FotodOkumentation und eine ausführliche veterinär~ 

medizinische Äutarbeitung der tie~Qua~er~sohen Bed~ngungen 
in diesen Betrieben in der Anzeige offenba.:rt wurde, sich 
aus dem im Rahmen gerichtlichsZ" Vorerhebungen eingeholten 
Sachverständigengutachten eines A.l1rtst1erarz:'tes ergab, daß 
die Tiere in diesen Betrieben "ganz sicher einem bestimmten 
Grad seeJ.ischen Leidens" ausgese'i::~'i:: sind und der Sachver­
stänclige ~usammen~assend ausfUhrte. daß tlbei der 
der~ei 'i::1gen Käiighal tungsfo2!:'m <:l!e~ lF1~ma (0 0 0) mit einem 
Platzangebot von 450 m2 pro Henns g einer Besatzdichte von 
4 Hennen, einer zu ger:1ngen tSltsächlich$n Troglänge und 
ohne Mög1.ichkeit, wesentliche Vexhaltensnormen art gerecht 
aus2::uführen, für den Gutachtsr ( 0 • 0 ) der Verdacht 
(besteht), daß sie (die Jl{äf!ghaltungsform) den Kriterien 
des § 222 StGB widerspricht." 

Die unterfertigten Abgeo~dneten richten daher an den 
Bundesminister für Justiz folgende 

10 Tsi1.en Sie die Rechtsansichil: der Ihrem Weisungsrecht 
unterstehenden Staatsanwal tscha:f't Korneuburg u "daß bei 
der gegebenen Form der Tierhaltung den Tieren. 
körperliche Qualen überhaupt nicht zugefügt werden und 
ihr Wohlbefinden nur soweit eingeschx-änkt wird, als 
dies für in gan~ Europa anerkannte Tierhaltung 
unbedingt erforde~lich ist p sodaß der 'retbestand des 
§ 222 StGB nicht erfüll t ist". obwohl ~ gemäß dem 
erwähn1:en veterinärmedinzinischen Gutachten = 

, 
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die Schweine in diesen Betrieben unerträg~ichem 

Ammoniakgestank sowie gleichbleibend Uberhöhten 
Temperaturen ausgesetzt sind, 

lebenslang auf Beton=Vollspal t:enböden oder gelochtem 
Blech stehen bzw. liegen müssen, 

keine Einstreu erhalten, 

keine Beschäftigungsmöglichkeit sowie ke1ne 
Möglichkeit des AuS lebens des Sozial- und 
Sexualverhaltens haben. 

auf äußerst knappem Raum untergebracht sind, 

die jungen Ferkel vorzei l:1g von der Mutter getrennt 
werden, 

4-5 Tiere pro m2 in Dunkelhaltung auf Vollspaltenböden 
aufgemästet werden, bis sie 25-30 kg haben, 

einem ausgewachsenen Tier im Hauptmaststall in der 
Regel ej.ne Fläche von nicht mehr als einem halben m2 

zur Verfügung steht, 

durch dieeinstreulosen VOllspaltenböden Klauen und 
Gelenke der Tiere schmerzhaft verletzt, entzündet, 
verrenkt und gebrochen werden können und es häufig zu 
Zit~enentzündungen kommt, 

der ungeeignete Untergrund das Entstehen wunder 
Stellen fördert, 

durch d~e aufgezeigten Bedingungen sowie durch die 
Hochleistungszucht das Merz=K~eislaufsystem äußerst 
geSChwächt wird, sodaß die Tiere extrem streßanfällig 
sind, 

der gesamte Organismus der Tiere eine reduzierte 
Krankhe1tsresistenz aufweist, sodaS häufig 
Erkrankungen der Atmungsorgane und des Ver­
da~ungsapparats sowie Fruchtbarkeitsstörungen 
auftreten. 
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und die zwangsweise Un~exdrackung praktisch sämt11che~ 
natürlicher Verhaltensweisen zu Vernaltensstörungen 
wis etwa StangenbeiBen o Leerkauen, '!'x-8uern o Schwanz­
beißen und Kanibalismus (Ferkelf~essen) führt? 

2. Sind auch Sie der Auffassung, daß jemand, der Kälbern 
die Hö~ner abbrennt und die Schwänze kupiert, was nach 
Kenntnissen der Veterinärmedizin äußerst schmerzhaft 
:für die Tiere ist, sowie Kälber Bauern t!liur Auft!liucht 
überlaßt, obwohl er weiB, daß diese alkohol abhängig 
und dem~ufolge nicht im!!tande sind, den Tieren die 
notwendige Pflege zu"i:e11 werden zu lassen, was denn 
auch da~u fUhrt, daS sie verenden, nicht den 
Tatbestand des § 222 StGB erfüllt? 

3. Sind auch Sie der Änsich:t, daß kein lhinlänglicher 
Grund vorliegt, gegen einen wegen des Verdachtes des 
Vergehens nach § 2~2 Ahs 1 StGB Ange~eig~en ein 
Strafverfahren ~u veranlassen; der auf engstem Raume 
2000000 (bzw. 160.000) HUhner hält, die jeweils ~u 

v~er~ oder gar fünf~ in einem ~äfig gehalten werden, 
der jedem einzelnen Huhn lediglich ca 0 450 cm2 (das 
sind 2/3 einer DIN A4=Seite, somit weniger als der 
Körpe~ eines Huhns mit angelegten Flügeln einnimmt) an 
Fläche darbietet, dessen Boden aus Drahtgi tter 
(Drahtstarke ca. 2 mm) besteht, welches stark geneigt 
ist (12 0 oder 22,3 %), dami~ die Eier abrollen können, 
welche Käfige in mehreren Stockwel:'ken . übereinander 
gestapelt sind, in welchen jegliche Einstreu, 
Si tzstangen oder Legenester feh1en Il.Jnd das na'ti.h:liche 
'I'ageslieh~ durch sch.waches, rötli.ches Kunstlicht 
ersetz~ wird, welches bis ~u 18 Stunden täglich 
brennt, um die Legeleistung bis zum Maximum zu 
steigern, und in w@:!.chen Käfigen bedingt durch die 
komplexe Massentierhaltung ein enormer Schadstoff­
gehal t der !duft (voX' allem Ammoniak. und 
SChwefelwasserstoff. bedingt durch die in Massen 
anfallende Gülle) heX'1:scht, welche Bedingungen dazu 
führen, daß 

die artgemäßen Bewegungen der ~iere wie Sich=Strecken. 
Flügels~recken, Flügelschlagen, Federput~en, Sich­
Schütteln oder Staubbaden, ja sogar das normale Ruhen, 
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geschweige denn Gehen, Flatte~n, Springen oder Fliegen 
nicht möglich sind. da ein Huhn für die Ausführung 
e~ner Drehung um die eigene Körperachse das vier fache 
seines Lebensraumes, näm~1ch 1.600 cm2 benötigen 
würde; was zu schweren Vs~haltenss~örungen, soge­
nann~en Zwangsbewegungen bishin ~um ~annibalismus (An­
oder Auffressen der Artgenossen) fUhrt 3 

die Ausb~ldung einer stabilen Rangordung im Käfig 
nicht mög1~ch ist, da aufgrund der oben beschriebenen 
Enge sowie durch andere Faktoren wie ~oB. schlechtes 
Stallklima die Agg~ession zwischen den Hühnern 
erheblich gesteigert wird, es den Tieren aber 
unmöglich ist, vor de~ ~anghöheren Henne zu fliehen, 
sodaS die Rangniedere solange von den Artgenossen mit 
dem Schnabel bearbeitet wird. bis diese blutig ist, ja 
manchmal regelrecht "ausgenommen" wiZ"d und in der 
Folge qualvoll verendet, daß es also ZU einem 
erheblich gestörten Sozialverhalten der Tiere kommt; 

öas normale Bedürfnis, sich zur Eiablage in ein 
geschütztes, dunkles, weiches Legenest zurückzuziehen, 
in keiner Weise befriedigt werden kann, sodaS das 
Suchverhalten (nach einem Nest) von normalerweise 
maximal 20 Minuten auf Uber eine Stunde ausgedehnt 
wird, bis das Ei nicht mehr zurückgehalten werden kann 
und in äußerstem StreB regelrecht fallengelassen wird, 
welche prozedur von Konrad Lorenz als die schlimmste 
Tortur für Käfighennen bezeiChnet wurde; 

die Tiere häufig von haltungsbedingten Erkrankungen 
befallen werden, so insbesondere von der Osteoporose 
(Knochenbrüchigkei t in Folge des Mangels an Bewegung 
und Sonnenlicht), des Fettlebersyndroms (-bedingt durch 
die hohe LegeleistulIlg, den Bewegungsmangel und das 
hochkonzentrierte Futter)p aufgrund dessen die 
verfettete Leber einreiBen und die Tiere verbluten 
können, sowie der Legenot ( zucht- und 
fütterungsbedingt zu groBe Eier sowie Konditionsmangel 
lassen die Ei1eiter plat~en, und die Tiere verenden): 

ObWOhl die beschriebenen Verha1tens= und Gesund­
heitsstörungen und die sich da~aus ebgebenden 
Schmerzen, Schäden, Q"alen ~nd Leiden der Tiere durch 
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zahlreiche wissenschaftliehe Studien, die der An~e1ge 
beigelegt wurden, hinläng11ch belegt sind? 

4: • Wurden die beiden e~Wärnnten Anzeigen gegen die 
Verantwor~lichen der Schw~1nemastbe~riebe (5 St 
798/92, 13 Vr 453/92 b~wo 4 St 800/92, 13 Vr 448/92) 
aufgrund von Weisungen de~ Oberstaatsan~altschaft Wien 
zurückgelegt? 

50 Oder beruht es auf ein.em Zufall, daß diese beiden 
Anzeigen, welche zwei verschiedene Verdächtige 
betrafen und auch unter verschiedenen GesChäftszahlen 
der Staatsanwaltschaft ~orneuburg behandelt wurden, 
beinahe gle1chzei tig, nämlich sm 3 0 11. und am 
5.11.1992 zurückgelegt wurden? 

6. Werden Sie den zuständigen Staa~sanwaltschaften in 
genannten Fällen die Weisung erteilen, daß 
Verfahren - soferne die Voraussetzungen des § 363 
StPO gegeben sind - w1ederaufzunehmen? 

den 
die 
Z 1 

7. Werden Sie den ~uständigen Staatsanwaltschaf~en 

Österreichs eine generelle Weisung erteilen, in 
Hinkunft Anzeigen· wegen des VerdaChts des Vergehens 
nach § ~22 StGB~ insbesondere dann, wenn sj.e 
Massentierhal tungen zum Gegenstand haben, nicht: aus 
dem Grunde zurückzulegen, daß die in diesen Betrieben 
gepf10genen Bedingungen der Tierhaltung angeblich in 
ganz Europa Anerkennung f~nden? 

8. Welche Maßnahmen Sie treffen, um 
Staatsanwaltschaften, die mit Wragen des Tierschut~es, 
insbesondere im Zusammenhang mit Problemen der 
Massentierhaltung, zu so~gfältigerer Prüfung der Sach~ 
und Rechtslage anzuhalten, als dies derzeit geschieht? 
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An.IlIl:l. SJGiI VOC> 

19.6.92 

19.6.92 

21.10.93 

21.10.92 

24,2.93 

5.3.93 

J!:inacnroltel' 

Verein gegen TlarfabrL~en 
verlI'. d. RA Dr. Thomao 

Höhne. 1060 Wi~ß 

Verllnn gegen TJorfabrlken 

vertr. d. AA 01'. Thomsa 

OUJhna. 1060 Wien 

VaraAn gagen T!er!abrL~eD 

un~ Dr. ~dla4ne 'Qtro91c 

VereKn ge9Qft Tlerfobrlltan 
und 01'. KadlelnQ Pelroväc 

Verein gegen T!arfabrlken 

~~rQgn 9~gen TiQ~fabr!ken 

Aufstellung von Strafanzeigen wegen § 222 StGB 

Veröächtiger 

Dlpl.lng. Peter Köpl~r. Lieenten­
oleln'Gche OUtQve~altung. SChuelme­

maaeenhoLtung. 2193 WLLgersdorf 

Dr. ~lceo Bulgarinl. HQK~tllon 
Kardeg9'acha Cutave~altUDg. SChweJne­
masoentlerhaltung. 1063 Seefeld-Xadola 

~heodar Oaftstnger. 
CeflUgaLhof-Betl'eiber. 4910 RIQ~ 1.x. 

.Johann lPoringer. 
GeflUgelbof-8et~eLber. ~910 Ried J.l. 

In9. Georg Stolzhammer. 
KUhnarmasBenhalter. 49~3 Cetnberg 

So ce« Dauer. V!ehhändler und 

Plelcrchhel.ler. 3925 Ar~ObaCh 

StQatsan~Ql~8chQlt/Z&hl 

aorneuburg/4 St 800/93 

lIorneuburg/5 St 798/92 

lUed 1.!./lÜcht beluilDnll. 

R!ad 1.X./! St 1358/92 

RLed 1. 1./1 Sl 271/93 

~~ams/6 St 293/93 

1945921 

Krlocll:llJUll91 

Anneiga sm 3.11.93 

ZlurUckgole9t 

Anzeige am S.li.9a 
zurQcltgelelrt 

lIlnlleAge 1I1.1riJc:k­

gelcaS!Jt 

Anneiga aM al.1.93-
2urUclIgelagl 

AnBo!ge sm 31.3.9) 
zurUckgelegt 

AnBaAge em 29.d.93 
zulilckg<alegt: 

rJ 
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